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1 Vorbemerkung 

 
Die Gemeinde Inning a. Ammersee verfügt über einen rechtswirksamen Flächennut-
zungsplan in der Fassung vom 03.07.2012. Dieser Flächennutzungsplan soll in elf Be-
reichen geändert bzw. ergänzt werden. 
 
Die hier vorliegenden Änderungsbereiche 1, 3, 6, 8, 10 und 11 erhalten die Bezeich-
nung 1. Flächennutzungsplan-Änderung „Teil A“. Hierfür wurde am 23.07.2019 der 
Feststellungsbeschluss gefasst. 
 
Der bisher zu Teil A gehörende Änderungsbereich 5 wurde am 23.07.2019 aus Teil A 
herausgelöst. Für diesen Änderungsbereich wird das Verfahren als 1. Flächennutzungs-
plan-Änderung „Teil D“ weitergeführt. 
 
Zum Änderungsbereich 2 (Wohnbaufläche nördlich der Montessorischule  und Kinder-
tagesstätte im Bereich der Montessorischule in Inning) hat die Gemeinde am 08.05.2018 
beschlossen, diese Änderung nicht mehr weiterzuführen. Hier gilt künftig weiterhin die 
Darstellung des bisher rechtskräftigen Flächennutzungsplans „Baufläche für den Ge-
meinbedarf“. 

 
Für die Änderungsbereiche 4, 7 und 9 hat der Gemeinderat am 08.05.2018 die Über-
leitung in das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB beschlossen. Dieser Teil der 1. 
Flächennutzungsplan-Änderung erhält die Bezeichnung „Teil B“.  
 
Die Überleitung in das vereinfachte Verfahren für die Änderungsbereiche 4 und 9 
rechtfertigt sich aus Sicht der Gemeinde dadurch, dass hier die Grundzüge der Planung 
nicht berührt sind (nähere Begründung siehe unter Punkt 2). Außerdem sind durch die 
Planung keine umweltrechtlichen Belange berührt, es werden keine UVP-pflichtigen 
Vorhaben begründet und FFH- oder Vogelschutzgebiete werden nicht beeinträchtigt.  
 
Nach nochmaliger Prüfung führt die Gemeinde für den Änderungsbereich 7 das Re-
gelverfahren weiter. Der Änderungsbereich 7 wird daher aus dem Teil B herausgenom-
men; er erhält die Bezeichnung „Teil C“.  
 
Für Teil B mit den Änderungsbereichen 4 und 9 wurde am 23.07.2019 der Feststel-
lungsbeschluss gefasst. 

 

 
2 Erläuterung der Änderungen 
 
2.1 Änderungsbereich 1: Wohnbaufläche in Schorn-Nord 
 

Ausgangssituation: 
Das ca. 0,22 ha große, derzeit als Grünfläche ausgewiesene Planungsgebiet liegt west-
lich des Hauptortes der Gemeinde am nördlichen Rand von Schorn. Für das Planungs-
gebiet gibt es einen gültigen Bebauungsplan, der hier ein reines Wohngebiet festsetzt 
und eine gewisse bauliche Nachverdichtung zulässt. 
 
Umweltprüfung: 
Die vorliegende Änderung passt den Flächennutzungsplan an den gültigen Bebauungs-
plan an. Die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes, des speziellen Artenschut-
zes, der Bodendenkmalpflege etc. wurden im Bebauungsplan berücksichtigt. Auf den 
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Bebauungsplan und seine Begründung wird daher verwiesen. Die Begründung des Be-
bauungsplans wird dieser Begründung als Anlage beigefügt. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse, der im Rahmen der Bebauungsplanung erfolgten Umwelt-
prüfung, werden -  soweit sie den Änderungsbereich 1 betreffen - im Folgenden zusam-
mengefasst: 
 
Der Änderungsbereich 1 umfasst die rückwärtigen Gartenflächen der drei letzten (= 
nördlichsten) Grundstücke am Höhenweg. Die Grundstücke liegen auf der Kuppe des 
nach Westen zum Ammersee geneigten Höhenrückens und werden zum See hin von 
einem kleinen Waldbestand begrenzt.  
In der Umweltprüfung wurde für alle wichtigen Schutzgüter von Natur und Landschaft 
untersucht, ob durch die hier geplante Erweiterung der Bebauung in die rückwärtigen 
Grundstücksflächen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Um die Auswirkungen auf ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten abzuklären und Verbotstatbestände ausschließen zu 
können, wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. 

 
Die Untersuchungen zeigen, dass durch die geplante Bebauung die beiden Schutzgüter 
Boden (durch Bodenabtrag und dauerhafte Versiegelung mit Verlust der natürlichen Bo-
denfunktionen) sowie Arten und Lebensräume (durch Fällung einzelner großer Bäume 
und den damit verbundenen Verlust an Lebensraum für Vögel etc.) beeinträchtigt wer-
den. Für die anderen untersuchten Schutzgüter (Landschaftsbild, Grund- und Oberflä-
chenwasser, Klima und Lufthygiene, Erholung sowie Schutzgebiete) wird keine oder nur 
eine geringe Beeinträchtigung erwartet.  
Um die zu erwartenden Beeinträchtigungen bei den Arten und Lebensräumen zu min-
dern, wird im Bebauungsplan wertvoller Baumbestand weitgehend erhalten; bei baustel-
lenbedingt erforderlichen Fällungen werden Ersatzpflanzungen mit standortheimischen 
Gehölzen festgesetzt.  Zum Schutz des Bodens sind der Versiegelungsgrad größtmög-
lich zu reduzieren und der Oberboden während der Bauphase schichtgerecht zu lagern 
und danach wieder einzubauen. Zusätzlich werden für die neuen Baurechte Ausgleichs-
flächen festgesetzt, auf den Maßnahmen zur Aufwertung des ökologischen Zustands 
umgesetzt werden müssen. 

 
 Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
Das Planungsgebiet wird im Flächennutzungsplan nicht mehr als Grünfläche sondern 
als Wohnbaufläche dargestellt. 

 
 
2.2 Änderungsbereich 3: Wohnbaufläche südlich der Alten Landsberger Straße in In-

ning 
 

Ausgangssituation: 
Das 0,13 ha große, derzeit als Grünfläche ausgewiesene Planungsgebiet liegt am West-
rand des Hauptorts der Gemeinde. Es handelt sich um den Gartenteil des letzten Wohn-
baugrundstücks vor dem westlich angrenzenden Landschaftsschutzgebiet. Hier soll eine 
weitere Wohnbebauung ermöglicht werden. Im Nordwesten des Grundstücks befindet 
sich eine Gehölzreihe, die erhalten werden soll. 
 
Umweltprüfung: 
Änderungsbereich 3 liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Westlich der Lands-
berger Straße“. Für diesen Bebauungsplan wurde eine detaillierte Umweltprüfung 
durchgeführt, auf die hier verwiesen wird. Es wurde ein Bedarf an Ausgleichsfläche von 
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rd. 400 m² ermittelt und Anforderungen zum Schallschutz festgesetzt. Die Begründung 
des Bebauungsplans wird dieser Begründung als Anlage beigefügt. 

 
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
Das Planungsgebiet wird als Wohnbaufläche dargestellt. In Überlagerung der Baufläche 
wird die Gehölzreihe wie bisher als zu erhaltender Baumbestand ausgewiesen. Entspre-
chend der Empfehlungen der zugehörigen schalltechnischen Untersuchung sind die 
Nord- und Westseite des Änderungsbereichs mit dem Planzeichen „Lärmschutzmaß-
nahme“ gekennzeichnet.  

 
 
2.3 Änderungsbereich 6: Wohnbaufläche nördlich der Alten Landsberger Straße 
 

Ausgangssituation: 
Das ca. 2,4 ha große Planungsgebiet liegt am Stegener Berg westlich des Hauptortes 
der Gemeinde nördlich der Alten Landsberger Straße. Das Planungsgebiet bildet eine 
bewaldete Kuppe, die die Umgebung um bis zu zehn Meter überragt; diese Kuppe hat 
eine besondere Fernwirkung. Der Änderungsbereich liegt im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans „Westlich der Landsberger Straße“. 
 
Geplantes Vorhaben: 
Auf dem Grundstück soll eine Villa aus den 1950er Jahren vollständig abgebrochen 
werden. Das Grundstück soll mit vier Wohngebäuden und dazugehörigen Nebengebäu-
den bebaut werden. Für die Errichtung der geplanten Baukörper sind Rodungen im Um-
fang von ca. 0,1 ha erforderlich. 
 
Die vier neuen Gebäude sind an Plätzen auf dem Hügel geplant, die nicht von Bäumen 
überstellt sind sowie ergänzend auf geneigten Flächen, die zum Teil gerodet werden. 
Sie werden so angeordnet, dass sie durch den Wald abgeschirmt sind und von der an-
grenzenden Umgebung aus nicht wahrgenommen werden können.  
 
Vereinbarkeit mit landesplanerischen Vorgaben (gemäß Stellungnahme der Regierung 
von Oberbayern zum Bebauungsplan „Westlich der Landsberger Straße“ vom 
23.06.2014): 
„Das Planungsgebiet schließt an den bestehenden Siedlungszusammenhang an. Es 
überlagert in seinem Randbereich den Regionalen Grünzug „Ampertal“. Im Umweltbe-
richt des Bebauungsplans „Westlich der Landsberger Straße“ ist nachvollziehbar darge-
stellt, dass die Funktionen des Regionalen Grünzugs nicht beeinträchtigt werden. 
 
Das Landschaftsschutzgebiet „Westlicher Teil des Landkreises Starnberg“ ist von der 
Planung nicht betroffen. Die aufgrund der Lage im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet be-
sonders bedeutsamen Belange von Naturschutz und Landschaftspflege werden berück-
sichtigt.  
 
Das Planungsgebiet liegt exponiert auf der Kuppe des Stegener Bergs. Aufgrund der 
umgebenden Waldstrukturen wird davon ausgegangen, dass die Planung keine land-
schaftliche Fernwirkung auslöst. Wie im Umweltbericht dargestellt ist, ist damit der 
Grundsatz des Landesentwicklungsprogramms berücksichtigt, wonach weithin sichtbare 
Bauwerke nicht auf landschaftsprägenden Geländerücken errichtet werden sollen (LEP 
7.1.3).“ 
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Vorrang der Innenentwicklung: 
Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne u.a. dazu beitragen, die natürlichen Le-
bensgrundlagen zu schützen, den Klimaschutz und die Klimaanpassung zu fördern so-
wie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhal-
ten. Um diese Ziele zu erreichen, sollen vorrangig Maßnahmen der Innenentwicklung er-
folgen. Bezogen auf den Änderungsbereich 6 zeigen der Umweltbericht zum Bebau-
ungsplan und die hierauf bezogene Stellungnahme der Höheren Landesplanungsbehör-
de (s.o.), dass die Funktionen des Regionalen Grünzugs nicht beeinträchtigt werden, 
dass die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege berücksichtigt werden und 
dass die Planung keine landschaftliche Fernwirkung auslöst. Damit sind wesentliche Zie-
le des § 1 Abs. 5 BauGB erfüllt. Berücksichtigt man weiter den Anschluss an den beste-
henden Siedlungszusammenhang, die hier bereits vorhandene Bebauung und den gro-
ßen Siedlungsdruck in der Region München, ist die Gemeinde der Auffassung, dass die 
Anforderungen des BauGB an die nachhaltige Siedlungsentwicklung gemäß § 1 Abs. 5 
BauGB im vorliegenden erfüllt sind. 
 
In Bezug auf die Anforderungen der „Bodenschutzklausel“ (§ 1a Abs. 2 BauGB) ist zu-
gunsten des geplanten Vorhabens anzuführen, dass es sich bei dem hier vorhandenen 
Parkgrundstück um eine Art „Brachfläche“ handelt, deren bisheriger Gebäudebestand 
abgebrochen und die dann in größerem Umfang wieder bebaut wird, wobei der Eingriff 
in den Baumbestand möglichst gering gehalten wird. Landwirtschaftliche Flächen wer-
den nicht in Anspruch genommen. 
 
Erschließung: 
Die interne Erschließung des Planungsgebietes erfolgt über eine private Straße, die 
zwei Zufahrten von der Alten Landsberger Straße hat. Zusätzlich gibt es für ein Gebäu-
de eine direkte Zufahrt von der Alten Landsberger Straße. 

 
Immissionsschutz: 
Aufgrund der Nähe zur Bundesautobahn A96 und zur Staatsstraße St2070 wurde im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans eine schalltechnische Untersuchung er-
stellt. Die Berechnungen der schalltechnischen Untersuchung ergaben, dass die Orien-
tierungswerte der DIN 18005 insbesondere an den der A96 zugewandten Gebäudefas-
saden überschritten werden. Es treten tags Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) und 
nachts von 54 dB(A) auf. 
 
Zum Schutz der Bewohner werden im Bebauungsplan passive Schallschutzmaßnahmen 
in Form von Schallschutzfenstern mit Spaltlüftungseinrichtung oder fensterunabhängi-
gen Lüftungseinrichtungen festgesetzt. 
 
Umweltprüfung mit Ermittlung des Ausgleichsbedarfs: 
Für den Bebauungsplan wurde ein detaillierter Umweltbericht erstellt. Im Umweltbericht 
wurde für das Planungsgebiet ein Ausgleichsbedarf von ca. 3.500 qm ermittelt. Die Aus-
gleichsflächen werden auf der Ebene des Bebauungsplans im Detail geregelt. Die Be-
gründung des Bebauungsplans wird dieser Begründung als Anlage beigefügt. 

 
Spezieller Artenschutz: 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans wurde der spezielle Artenschutz geprüft. 
Die Prüfung kam zu folgendem Ergebnis:  
 
Durch das geplante Vorhaben sind potenziell streng geschützte Tierarten gem. Anhang 
IV FFH-RL aus der Artengruppe der Fledermäuse sowie europäische Vogelarten i.S.v. 
Art. 1 VS-RL betroffen. Das Vorkommen weiterer prüfrelevanter Artengruppen kann auf-
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grund fehlender Habitatstrukturen ausgeschlossen werden. Schädigungen von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten und mögliche Individuenverluste einzelner Tiere können 
unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan aufgeführten Vermeidungsmaßnahme 
vermieden werden. 
 
Für die prüfrelevanten, potenziell betroffenen Arten sind Beeinträchtigungen durch auf 
die Bauzeit beschränkte Störungen zu vermelden. Diese wirken sich aufgrund der be-
grenzten zeitlichen Dauer und der naturschutzfachlichen Vorbelastungen durch die Lage 
am Ortsrand von Inning und die bestehende Nutzung nicht negativ auf den Erhaltungs-
zustand der potenziellen lokalen Populationen aus.  
Ein Verlust essenzieller Nahrungshabitate ist nicht zu vermelden. Flächen in für die po-
tenziell betroffenen Arten erreichbarer Entfernung bieten ausreichend Ausweichmöglich-
keiten. Eine signifikante Erhöhung der Kollisionsgefahr ist ebenfalls nicht zu vermelden. 
Durch die Baumaßnahme kommt es vorübergehend zu leicht erhöhtem Verkehrsauf-
kommen im Gebiet, die Baustellenfahrzeuge haben aber eine sehr langsame Geschwin-
digkeit, so dass ein Ausweichen für die Arten möglich ist. 
Unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan dargelegten Vermeidungsmaßnahme 
werden keine naturschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG erfüllt. Zur Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen wird die Durchführung 
einer Umwelt-Baubegleitung empfohlen. Die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG ist damit nicht erforderlich. 

 
 Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
Das Planungsgebiet wird im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche und als Wald 
dargestellt.  
 
Flächenbilanz: 

Wohnbaufläche   0,75 ha 
Wald     1,68 ha 

Gesamt    2,43 ha 
 
Aufgrund der vor allem von der Autobahn A96 ausgehenden Emissionen und der sich 
daraus ergebenden Anforderungen an den Schallschutz wird das Planzeichen für Lärm-
schutzmaßnahmen dargestellt. 

 
 
2.4 Änderungsbereich 8: Wohnbaufläche im Norden von Buch 
 

Ausgangssituation: 
Das 0,09 ha große Planungsgebiet wurde aus der rechtskräftigen Flächennutzungspla-
nung ausgenommen, da die Frage der Erschließung damals nicht geklärt werden konn-
te. Mittlerweile kann von einer ordnungsgemäßen Erschließung des Grundstücks aus-
gegangen werden.  
 
Umweltprüfung: 
Für den Änderungsbereich wurde der Bebauungsplan Buch Nr. 10 „Südlicher Teil der 
Ammerseestraße“ aufgestellt. Für diesen Bebauungsplan wurden ein detaillierter Um-
weltbericht und ein Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung erstellt, auf die hier 
verwiesen wird. Die Begründung des Bebauungsplans wird dieser Begründung als Anla-
ge beigefügt. 

 
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 



Inning a. Ammersee Flächennutzungsplan 1. Änderung – Teil A  
 

 

 
PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 7 

Das Planungsgebiet wird als Wohnbaufläche dargestellt. 
 
 
2.5 Änderungsbereich 10: Sondergebiet „Naherholung in Bachern“ 
 

Ausgangssituation: 
Die Situation auf der Südwestseite des Inninger Baches ist seit längerem von zahlrei-
chen Konflikten gekennzeichnet: 
- ungenehmigte Bootsliegeplätze an Land und am Ufer in großer Zahl 
- im Gegensatz dazu genehmigte Bootsliegeplätze auf der gegenüberliegenden Bach-

seite im Bereich des Flurstücks 407/1, 
- faktische Funktionslosigkeit des Landschaftsschutzgebietes im nördlichen Bereich 

und starke Beeinträchtigung im Süden durch Fahrverkehr, abgestellte Pkw, gelagerte 
Boote und Stege bzw. Wasserliegeplätze, die mit Eingriffen in die Uferbereiche ein-
hergehen,  

- eine unzureichende Stellplatzsituation am Hotel Mutz,  
- ungenehmigte bauliche Anlagen (Stege auf den Privatgrundstücken am Inninger 

Bach Richtung Wörthsee sowie Umbau der 1962 genehmigten Umkleiden am Park-
platz des Hotels Mutz). 

 
Die Gemeinde verfolgt mit der Neu-Aufstellung des Bebauungsplans „Am Inninger Bach 
und an der Fischerstraße“ für diesen Bereich die Absicht, im historischen Kern des Orts-
teils Bachern die seit langem gewachsene gastronomische, gastgewerbliche, kulturelle 
und erholungsbezogene Nutzung auch zukünftig zu sichern und dabei die weitere bauli-
che und sonstige Entwicklung so zu ordnen, dass sie einerseits dem Interesse an der 
Sicherung der Freizeitnutzung gerecht wird und andererseits v.a im Uferbereich dem 
sensiblen Landschaftsbild Rechnung trägt.  
Ein wichtiges Ziel ist auch, die Konflikte mit dem Landschaftsschutz aufzulösen – einer-
seits indem Schutzgebietsgrenzen zurückgenommen werden, wo sich Konflikte mit der 
Bauleitplanung ergeben und andererseits, indem die Schutzziele auch durchgesetzt 
werden, wo die Verordnung weiterhin geltendes Recht darstellt.  
 
Der bisher bestehende Konflikt mit dem Landschaftsschutz hat im Planungsgebiet bei 
der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans die Ausweisung verhindert, da dieser 
damals noch nicht aufgelöst werden konnte. 

 
Planungskonzept: 
Grundidee des Plankonzepts ist es, die Bootsliegeplätze im Wasser und an Land beid-
seitig des Baches zentrumsnah zu konzentrieren und dafür planungsrechtlichen Voraus-
setzungen durch die Festsetzung entsprechender Nutzungen im Rahmen eines Sonder-
gebiets zu schaffen. Dieser Bereich ist bereits im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Naherholung in Bachern“ dargestellt. 
 
Südlich davon soll innerhalb des Sondergebiets „Naherholung in Bachern“ die Nutzung 
als Grünfläche vorherrschen. In diesem Bereich sollen also künftig Sondergebiets bezo-
gene Nutzungen möglich sein, die mit der Landschaftsschutzgebietsverordnung verein-
bar sind, so dass hier das Landschaftsschutzgebiet nicht zurückgenommen werden 
muss. Im Bebauungsplan für diesen Änderungsbereich „Am Inninger Bach und an der 
Fischerstraße“ endet das Sondergebiet noch innerhalb des Ergänzungsbereichs. Für 
den südlich angrenzenden Teil gilt der alte Bebauungsplan weiter, der hier Grünfläche 
festsetzt (Bebauungsplan Wörthseeufer Teil I aus dem Jahr 1996).   
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Vereinbarkeit mit landesplanerischen Vorgaben: 
Das Planungsgebiet liegt gemäß Regionalplan München im landschaftlichen Vorbe-
haltsgebiet Ammersee mit umliegenden Seen. Vorbehaltsgebiete gem. § 8 Abs.7 Nr.2 
ROG bezeichnen Gebiete, „in denen bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder 
Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen be-
sonderes Gewicht beizumessen ist“ und sind als Grundsatz der Raumordnung einzustu-
fen. Regionalplanerische Ziele für diesen Bereich sind u.a. die Freihaltung des Seeufers 
und die Vermeidung stärkerer Siedlungstätigkeit. 
 
Die Zielsetzungen und Festsetzungen des Bebauungsplans sind laut Regierung von 
Oberbayern mit den regionalplanerischen Zielen vereinbar. 

 
Umweltprüfung: 
Für den Bebauungsplan wurde ein detaillierter Umweltbericht erstellt, auf den hier ver-
wiesen wird. Die Ausgleichsflächen werden im Bebauungsplan im Detail geregelt. Die 
Begründung des Bebauungsplans wird dieser Begründung als Anlage beigefügt. 

 
Spezieller Artenschutz: 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans wurde der spezielle Artenschutz geprüft. 
Die Prüfung kam zu folgendem Ergebnis: Artenschutzrechtliche Konflikte durch das 
Planvorhaben bestehen lediglich bei der Rodung von Gehölzen und Eingriffen im Ge-
wässer. Bei der Rodung von Gehölzen ist es absehbar, dass bei einer Einhaltung des 
gesetzlich vorgeschriebenen Zeitrahmens vom 01. Oktober bis zum 28. Februar für die 
potenziell betroffenen Tiergruppen der Vögel und Fledermäuse keine artenschutzrechtli-
chen Verbote erfüllt werden. Um eine Verletzung oder Tötung von Fortpflanzungsstadien 
des Springfrosches im Hafenbecken sicher auszuschließen, darf in der Zeit von Februar 
(Springfrösche laichen oft bereits kurz nach Auftauen der Eisdecke) bis zum Juli ohne 
vorgeschaltete Amphibienkartierung nicht in den Gewässerboden des Hafenbeckens 
eingegriffen werden. 
  
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
Das Planungsgebiet wird im Flächennutzungsplan als Grünfläche innerhalb des Sonder-
gebiets „Naherholung in Bachern“ dargestellt. Der südliche Teil wird als Grünfläche dar-
gestellt.  
 
Flächenbilanz: 

Grünfläche innerhalb des Sondergebiets  1,41 ha 
Grünfläche      0,75 ha 

Gesamt      2,16 ha 
 
 

2.6 Änderungsbereich 11: Siedlung am Hufschlag 
 

Ausgangssituation: 
Die gut zwei ha große Außenbereichs-Siedlung am Hufschlag hat die Gemeinde aus der 
rechtskräftigen Flächennutzungsplanung ausgenommen, da sie beabsichtigte, hier einen 
Bebauungsplan aufzustellen, um eine Legalisierung der vorhandenen Bebauung herbei-
zuführen.  
 
Nachdem die Aufstellung des Bebauungsplans nicht zu Ende geführt werden konnte, hat 
die Gemeinde ihr Planungsziel für diesen Bereich geändert. Die Zukunft der Siedlung 
soll nun weiterhin im Rahmen des § 35 BauGB geregelt werden. 



Inning a. Ammersee Flächennutzungsplan 1. Änderung – Teil A  
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Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
Der bisher aus dem Flächennutzungsplan ausgenommene Bereich wird als Fläche für 
die Landwirtschaft ausgewiesen. Damit verdeutlicht die Gemeinde, dass die Wohnnut-
zung hier nicht über das nach § 35 BauGB zulässige Maß hinausgehen soll. 

 
Umweltprüfung 
Die Fläche im Bereich der Siedlung am Hufschlag war aus der bisherigen rechtskräfti-
gen Fassung ausgenommen. Die Gemeinde führt nun in der vorliegenden 1. Änderung 
das bis dahin schwebende Verfahren für die Siedlung am Hufschlag zu Ende, indem sie 
die bisherigen Darstellungen im alten Flächennutzungsplan in den neuen Flächennut-
zungsplan übernimmt. Von erheblichen Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die 
Umwelt oder die Belange des speziellen Artenschutzes ist damit nicht auszugehen. Die 
Frage der Eingriffsregelung wird weiterhin nach § 35 BauGB geregelt. 
 

 
Anlagen: 
 
Begründung mit Umweltbericht der 1. Änderung des Bebauungsplans „Schorn Nord“ (betrifft 
den Änderungsbereich 1) 
 
Begründung mit Umweltbericht des Bebauungsplans „Westlich der Landsberger Straße“ (betrifft 
die Änderungsbereiche 3 und 6) 
 
Begründung mit Umweltbericht des Bebauungsplans Buch Nr. 10 „Südlicher Teil der Ammer-
seestraße“ (betrifft den Änderungsbereich 8) 
 
Begründung mit Umweltbericht des Bebauungsplans Bachern Nr. 9 „Am Inninger Bach und an 
der Fischerstraße“ (betrifft den Änderungsbereich 10) 
 


